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KONZERNDATEN (IFRS) AUF EINEN BLICK

30.06. 2021 
TEUR

30.06. 2020 
TEUR

Umsatzerlöse 24.121 24.325

Ergebnis vor Zinsen und
Abschreibungen 802 2.861

Konzernergebnis -1.897 -89

davon den Anteilseignern der EASY 
SOFTWARE AG zuzurechnen -1.897 -91

Ergebnis je Aktie in Euro -0,29 -0,01

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 357 364

30.06. 2021 
TEUR

31.12. 2020 
TEUR

Bilanzsumme 48.273 45.946

Eigenkapital 23.960 25.615

Eigenkapitalquote 50% 56%
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HINWEIS ZU ZUKUNFTS- 
GERICHTETEN AUSSAGEN

Der vorliegende Halbjahresfinanzbericht gibt die Situ-
ation der EASY Gruppe am 30. Juni 2021 wieder.

Wo dies möglich war, wird zudem über aktuelle Ent-
wicklungen berichtet. Im Halbjahresfinanzbericht sind 
jedoch außerdem zukunftsgerichtete Aussagen ent-
halten, die sich auf künftige Ereignisse oder künftige 
finanzielle Entwicklungen beziehen. Solche zukunfts-
gerichteten Aussagen sind durch Begriffe wie z. B. 
„wird“, „erwartet“, „könnte“, „schätzt“, „plant“, „beab-
sichtigt“, „ist der Auffassung“, „prognostiziert“ oder 
ähnliche Termini gekennzeichnet. Zukunftsgerich-
tete Aussagen beinhalten Unsicherheiten, bekannte 
und unbekannte Risiken und/oder andere Faktoren, 
die einzeln oder in ihrem Zusammenwirken dazu 
führen können, dass die tatsächliche Vermögens-, 
Finanz- und/oder Ertragslage der EASY SOFTWARE 
AG oder der EASY Gruppe von dem abweicht, was in 
den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder implizit 
erwartet wurde. Die möglichen Abweichungen können 
dabei auch einen erheblichen Umfang annehmen.

Faktoren, die Einfluss auf die tatsächliche Entwick-
lung der EASY SOFTWARE AG nehmen, sind z. B. die 
Marktentwicklung, die allgemeine konjunkturelle 
Entwicklung in den Ländern und Branchen, in denen 
die EASY SOFTWARE AG tätig ist, der Wettbewerb, 
die Gewinnung/der Verlust qualifizierter Mitarbeiter, 
Schwankungen der Währungskurse, Änderungen in 
der Gesetzgebung bzw. dem regulatorischen Umfeld, 
einschließlich des Steuerrechts, aber auch Terroran-
schläge, höhere Gewalt, Kriegshandlungen, Seuchen, 
innere Unruhen, Entwicklung der internationalen 
Finanzmärkte etc.*

Die EASY SOFTWARE AG warnt Investoren ausdrück-
lich davor, sich in hohem Maße auf zukunftsgerichtete 
Aussagen zu verlassen. Diese spiegeln lediglich die 
Meinung des Managements zum Zeitpunkt der Ver-
fassung dieses Halbjahresfinanzberichtes wieder. Die 
EASY SOFTWARE AG übernimmt keinerlei Verpflich-
tung dahingehend, diese zukunftsgerichteten Aussa-
gen zu aktualisieren oder nachzuhalten.

 * �Diese Aufzählung ist lediglich beispielhaft und  
keineswegs vollständig.
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im ersten Halbjahr 2021 konnten die Cloud- und Miet- 
umsätze um mehr als 162% gegenüber der Vor-
jahresvergleichsperiode gesteigert werden. Die 
EASY Mitarbeitenden haben große organisatorische 
Anstrengungen unternommen, um das  EASY Produkt- 
portfolio unabhängig von der Bereitstellungsform 
anbieten zu können. Unsere Kunden haben nunmehr 
die freie Wahl, ob sie die Software kaufen und vor Ort 
installieren, sich für ein Mietmodell entscheiden oder 
den Betrieb der Applikation an ein Rechenzentrum 
outsourcen wollen. Im Jahr 2021 haben sich Kunden 
mehr denn je für Mietmodelle und Cloudprodukte 
entschieden. Neben geringeren Investitionskosten 
spielt die schnelle Verfügbarkeit der Fachanwendung 
eine Rolle. Mit dem Outsourcing digitaler Geschäfts-
prozesslösungen beschleunigen sich häufig die Ent-
scheidungsprozesse beim Kunden, weil deren IT- und 
Finanzabteilung weniger involviert werden muss. 

In den ersten sechs Monaten konnten wir 85 Neu-
kunden gewinnen und viele Mehrjahresverträge 
abschließen, die sich noch nicht spürbar im Umsatz 
des ersten Halbjahres 2021 niedergeschlagen haben. 
Die zum Jahresanfang 2021 eingeführte Messung 
des Net-Promoter-Scores als Bonusbestandteil aller  
Führungskräfte hat zu einer spürbaren Verbesserung 
der Kundenzufriedenheit geführt.

Insgesamt lag der Halbjahresumsatz in 2021 0,8% 
unter dem Vorjahreshalbjahr. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass im Jahr 2021 die türkische Landesge-

sellschaft nicht mehr konsolidiert wird. Als Folge des 
stark gewachsenen Software-as-Service-Geschäfts 
(Steigerung um EUR 1,5 Mio.) blieben Lizenzumsätze 
gut 23% unter dem Vorjahreshalbjahr (Rückgang von 
EUR 1,2 Mio.). Der Anteil wiederkehrender Umsätze 
belief sich im Berichtszeitraum auf mehr als 64%. 

Von den Auslandsmärkten ist insbesondere Österreich 
positiv zu erwähnen. Hier konnten die Umsatzerlöse 
noch einmal zum Vorjahr gesteigert werden. Ebenfalls 
zufriedenstellend entwickelte sich das Partnergeschäft 
der EASY Gruppe (+12% über Vorjahreshalbjahr).

Das EBITDA im ersten Halbjahr 2021 liegt mit EUR  
0,8 Mio. deutlich (EUR 2,1 Mio.) unter der Vorjahresver-
gleichsperiode. Im Wesentlichen ist dies auf zum Teil 
gegenläufige Effekte zurückzuführen:

 ■ �EUR 1,6 Mio. positiver Sondereffekt aus Kaufpreis-
reduktion nur im Vorjahr 

 ■ �EUR 1,7 Mio. Einsparungsprogramm mit reduzier-
ten sonstigen betrieblichen Aufwendungen im ers-
ten Halbjahr 2021 für die deutschen Gesellschaften

 ■ �EUR 1,1 Mio. höhere Personalaufwendungen auf-
grund von Gehaltssteigerungen und höheren Rück-
stellungen für Boni und Urlaub sowie Einstellung 
von Fachpersonal einschließlich Kosten des zwei-
ten Vorstandsmitglieds 

 ■ �EUR 1,2 Mio. weniger Lizenzumsatz mit fehlendem 
Deckungsbetrag

 ■ �Geringere aktivierte Eigenleistungen im Vergleich 
zum ersten Halbjahr 2020

LIEBE AKTIONÄRINNEN UND  
AKTIONÄRE, LIEBE FREUNDE  
UNSERES UNTERNEHMENS,
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Zur Verbesserung des EBITDA sondiert das Manage-
ment im zweiten Halbjahr 2021 weitere Einsparmög-
lichkeiten und übt Kostendisziplin. Der Transforma- 
tionsprozess zur kundenorientierten Organisation und 
zu innovativen Cloudprodukten zeigt erste Erfolge, 
benötigt aber noch lange Anstrengungen. In dieser Zeit 
erwarten wir weitere Belastungen beim organischen 
Umsatzwachstum und der Ergebnismarge sowie 
schwächere operative Cash-Flows.

Der operative Cash-Flow reduzierte sich von EUR 10 
Mio. im Vorjahreshalbjahr auf EUR 8,2 Mio. im Be- 
richtszeitraum. Der Cash-Flow aus Investitionstätig-
keit belief sich in der Berichtsperiode auf EUR -2,4 
Mio. Die Kennzahl beinhaltet eine Belastung von EUR 
0,3 Mio. aus der Entkonsolidierung der türkischen Lan-
desgesellschaft. Ferner reichte die EASY SOFTWARE 
AG ein Darlehen von rund EUR 1,6 Mio. an ein verbun-
denes Unternehmen aus. Im März und Mai 2021 wur-
den insgesamt EUR 5,4 Mio. Bankdarlehen der EASY 
SOFTWARE AG vorzeitig zurückgezahlt. Entsprechend 
verminderte sich der Cash-Flow aus Finanzierungstä-
tigkeit. Zum 30. Juni 2021 verfügte die EASY-Gruppe 
über EUR 8,4 Mio. Liquidität.

Unsere Mitarbeitenden sind der Mittelpunkt unse-
res Unternehmens. Unser Ziel ist eine hoch moti-
vierte, durch Vielfalt geprägte Belegschaft, die über 
die passenden Qualifikationen verfügt. Zum Stichtag 
des Halbjahresabschlusses 2021 beschäftigte die 
EASY Gruppe (ohne die türkischen Gesellschaften, 
die im Vorjahr noch enthalten waren) 364 Mitarbei-
tende, davon 24 Auszubildende und Werkstudenten. 
Im Berichtszeitraum haben wir 36 Fachkräfte neu ein-
gestellt und bemühen uns um deren Integration. Im 
Pandemie-Umfeld ist das nicht immer einfach, weil 
zwar eine Einarbeitung durchgeführt werden kann, 
aber das volle Spektrum zwischenmenschlicher Kom-
munikation und spontane Interaktionen fehlen, die die 
Kreativität und die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
fördern. In diesem Zusammenhang bereiten wir neue, 
hybride Arbeitswelten zwischen Präsenz und Flexibi-

lität vor. Die sehr hohe Impfquote unserer deutschen 
Belegschaft unterstützt dieses Vorhaben.

Am 9. Februar 2021 wurde der Aufsichtsrat durch 
Eintragung der Satzungsänderung auf vier Mitglieder 
erweitert und der auf der außerordentlichen Hauptver-
sammlung 2020 gewählte Herr Stephen Paul Rowley 
wurde Mitglied des Aufsichtsrats. Am gleichen Tag 
bestellte der Aufsichtsrat Herrn Andreas Zipser ab 
dem 1. März 2021 zum weiteren Vorstandsmitglied und 
Vorstandsvorsitzenden. 

Durch Weisung vom 26. Februar 2021 und Ergänzung 
vom 11. März 2021 der beherrschenden deltus 36. AG 
sind die EASY SOFTWARE AG, die EASY SOFTWARE 
Deutschland GmbH und die EASY APIOMAT GmbH dem 
Kreditvertrag für den Erwerb der Anteile an der EASY 
SOFTWARE AG durch die deltus 36. AG beigetreten. Im 
Zuge des Beitritts zum Kreditvertrag wurden durch die 
Gesellschaften umfangreiche Sicherheiten gestellt.

Durch eine weitere Weisung vom 3. Mai 2021 schloss 
die EASY SOFTWARE AG mit der beherrschenden del-
tus 36. AG einen Darlehnsvertrag über bis zu EUR 3 
Mio. ab. Im Berichtszeitraum wurden EUR 1,6 Mio. von 
der deltus 36. AG abgerufen. Die Darlehensforderung 
verzinst sich mit 4% per annum.

Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitenden für die 
großartige Unterstützung des Transformationsprozes-
ses und bei unseren Aktionär*innen für das entgegen-
gebrachte Vertrauen.

Im August 2021

Andreas Zipser	 Oliver Krautscheid
Vorstandsvorsitzender	 Vorstand
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KONZERNSTRUKTUR
Der EASY SOFTWARE Konzern bestand im Berichts-
zeitraum aus der EASY SOFTWARE AG als Mut-
tergesellschaft, den Tochtergesellschaften EASY  
SOFTWARE Deutschland GmbH (ESD), und EASY 
APIOMAT GmbH (EAP) sowie mehreren Auslands-
gesellschaften. Während die EASY SOFTWARE AG 
schwerpunktmäßig für die Produkterstellung und die 
Supportservices zuständig ist, verantwortet die EASY 
SOFTWARE Deutschland GmbH den Direktvertrieb 
und das Projektgeschäft in Deutschland. Die EASY 
APIOMAT GmbH bündelt die Cloud-Aktivitäten der 
EASY. Die beiden türkischen Landesgesellschaften 
wurden mit Beginn des Geschäftsjahres 2021 entkon-
solidiert, das türkische Nearshore-Entwicklungszen-
trum befindet sich derzeit in Liquidation. 

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Die EASY SOFTWARE AG, Mülheim an der Ruhr, wurde 
am 6. März 1990 als EASY Elektronische Archivsys-
teme GmbH gegründet und am 8. September 1998 
gemäß §§ 190 ff. UmwG formwechselnd in eine 
Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Börsengang 
erfolgte im zweiten Quartal 1999. Gesellschaftszweck 
sind die Entwicklung und der Vertrieb von Hard- 
und Software für elektronische Archivsysteme und 
Dokumentenmanagement-Systeme.

EASY SOFTWARE ist einer der Pioniere elektronischer 
Aktenlösungen und mit über 13.000 Installationen, 
davon mehr als 1.000 im SAP-Umfeld, Marktführer 
unter den deutschen Dokumentenmanagement- und 
Enterprise Content Management-Systemanbietern.

Kerngeschäft der EASY SOFTWARE AG ist es, Soft-
ware-Plattformen und -Lösungen zur Digitalisierung 
von Geschäftsprozessen zu erstellen, zu implementie-
ren und zu vertreiben. Der Fokus liegt auf dokumen-
tintensiven Geschäftsprozessen mit Schwerpunkten 
in den Bereichen Rechnungseingangsverarbeitung, 
Vertragsmanagement, Personalakten und Archivie-
rung. Über die Standardsoftware und ergänzende 
Wartungsleistungen hinaus bietet die EASY Gruppe 

ihren Kunden individuelle Lösungen mit einem hohen 
Standardisierungsgrad und der Fähigkeit zur schnel-
len Anpassung. Ausgangspunkt dafür sind einzelne 
Module, die aus mehreren vorkonfigurierten Lösun-
gen bestehen. Zudem entwickelt EASY auf Kunden-
anforderungen zugeschnittene Lösungen, die sich 
in die jeweilige Software-Umgebung der Kunden 
integrieren.

EASY vertreibt die Produkte und Lösungen im 
Berichtsjahr überwiegend im Direktvertrieb im In- 
und Ausland sowie über Vertriebspartner.

Ein wachsendes Geschäftsfeld ist das Software-as-
a-Service- und Cloud-Geschäft, in dem die EASY 
Gruppe ihre Lösungen zusammen mit Partnern als 
Public- und Private-Cloud anbietet. Dienstleistungen 
wie Beratung, Projekt Management, Installation und 
Konfiguration von Produkten und Lösungen, Managed 
Services sowie Schulungen und Support komplettie-
ren das Angebot.

WESENTLICHE EREIGNISSE IM  
BERICHTSZEITRAUM 
Auf der außerordentlichen virtuellen Hauptversamm-
lung am 23. Dezember 2020 wurde der Abschluss 
des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags 
zwischen der EASY SOFTWARE AG und der deltus 36. 
AG vom 15. November 2020 in Verbindung mit der 
Änderung vom 20. Dezember 2020 beschlossen. Die 
Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 9. Feb-
ruar 2021. 

Durch Weisung vom 26. Februar 2021 und Ergänzung 
vom 11. März 2021 der beherrschenden deltus 36. AG 
sind die EASY SOFTWARE AG, die EASY SOFTWARE 
Deutschland GmbH und die EASY APIOMAT GmbH 
dem Kreditvertrag für den Erwerb der Anteile an der 
EASY SOFTWARE AG durch die deltus 36. AG beigetre-
ten. Im Zuge des Beitritts zum Kreditvertrag wurden 
durch die Gesellschaften der EASY Gruppe umfangrei-
che Sicherheiten gestellt. Mit gleichem Datum erteilte 
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deltus 36. AG die Weisung, eine Kontokorrentlinie in 
Höhe von EUR 1 Mio. bei der Hausbank zu kündigen.

Durch eine weitere Weisung vom 3. Mai 2021 schloss 
die EASY SOFTWARE AG mit der beherrschenden del-
tus 36. AG einen Darlehensvertrag über bis EUR 3 Mio. 
ab. Im Berichtszeitraum wurden EUR 1,6 Mio. von der 
deltus 36. AG abgerufen. Die Darlehensforderung ver-
zinst sich mit 4% per annum.

Am 9. Februar 2021 hat der Aufsichtsrat der 
EASY SOFTWARE AG beschlossen, Herrn Andreas  
Zipser, Heidelberg, mit Wirkung ab 1. März 2021 zum 
Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft zu 
bestellen. Der damalige Alleinvorstand Herr Oliver 
Krautscheid führt sein Vorstandsamt ab der Vorstands- 
erweiterung in der Funktion des CFO fort.

Die EASY SOFTWARE AG und ihr früherer Vorstands-
vorsitzender, Herr Dieter Weißhaar, konnten ihre 
Streitigkeiten einvernehmlich beilegen und die lau-
fende gerichtliche Auseinandersetzung durch einen 
vor dem Landgericht Duisburg geschlossenen Ver-
gleich beenden. Der Vergleich sieht eine Zahlung von 
insgesamt EUR 1 Mio. brutto an Herrn Weißhaar zur 
Abgeltung aller Ansprüche von Herrn Weißhaar im 
Zusammenhang mit seiner Vorstandstätigkeit bei der 
Gesellschaft, einschließlich Gehalts-, Tantieme- und 
Abfindungsansprüchen, vor. Die Gesellschaft hält an 
den ursprünglich erhobenen Vorwürfen nicht fest.

Die im Konzernabschluss 2020 wegen Verdacht des 
Verstoßes gegen § 115 Abs. 1 S. 4 WpHG gebildete 
Rückstellung wurde wegen Einstellung des Verfah-
rens gewinnwirksam aufgelöst. Hierbei handelte es 
sich um die nicht erfolgte Übermittlung des Halbjah-
resfinanzberichtes 2019.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung für die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben sich 
darüber hinaus nach Schluss des Halbjahres nicht 
ergeben.

LAUFENDE VERFAHREN DES LANDESGERICHTS 
DUISBURG IM SCHADENSERSATZVERFAHREN
EASY SOFTWARE AG ./. Neuhaus u.a. (LG Duisburg 
25 O 20/15; OLG Düsseldorf  I-17 U 111/19) - „sbr  
Health IT“

Mit dieser Klage hat EASY SOFTWARE AG Ansprüche 
in Höhe von zuletzt EUR 1.512.398,08 gegen ehema-
lige Organe der Gesellschaft geltend gemacht. Hin-
tergrund der Klage sind Zahlungen der EASY SOFT-
WARE AG an die sbr health IT GmbH bzw. Zahlungen 
an Dritte, die ihrerseits Zahlungen an die sbr health IT 
GmbH geleistet hatten. Verklagt wurden der ehema-
lige Vorstand  und der ehema-
lige Aufsichtsratsvorsitzende Herr Manfred A. Wagner. 
Mit einer Widerklage machte Herr Neuhaus sodann 
Vergütungsansprüche in Höhe von EUR 587.750,00 
geltend. Vorsorglich hatte die Gesellschaft daraufhin 
Herrn Manfred A. Wagner bezüglich der Widerklage 
den Streit verkündet, der seinerseits Herrn René 
Scheer und Herrn Prof. Dr. Helmut Balzert (ehemalige 
Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft) sowie der 
Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek den Streit verkün-
dete. Hinsichtlich seiner drohenden Inanspruchnahme 
aus der Klage hatte der Beklagte Herr Wagner zudem 
dem Beklagten Herrn Neuhaus den Streit verkündet. 

Mit Urteil vom 29. April 2019 hatte das LG Duisburg 
der Klage der Gesellschaft gegen Herrn Neuhaus und 
Herrn Wagner wie folgt stattgegeben und die Wider-
klage abgewiesen: Die Beklagten wurden als Gesamt-
schuldner verurteilt, an die EASY SOFTWARE AG EUR 
1.022.676,03 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz auf näher ausgeführte 
Teilbeträge und Zeiträume zu zahlen. Herr Neuhaus 
wurde weiter verurteilt, an die Klägerin EUR 250.334,00 
nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz seit dem 6. September 2014 zu zahlen. 
Ferner wurde Herr Neuhaus verurteilt, an die Gesell-
schaft weitere EUR 164.118,05 nebst Zinsen i.H.v.  
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem  
17. Juli 2015 zu zahlen. Im Übrigen wurden Klage und 
Widerklage abgewiesen. Gegen das Urteil wurde am 
27. Mai 2019 von der Gegenseite Berufung beim OLG 
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Düsseldorf eingelegt (I-17 U 111/19). In diesem Beru-
fungsverfahren haben die Beklagten kurz vor dem 
Verkündungstermin am 30. Oktober 2020 ihre Beru-
fungen zurückgenommen. Damit wurde das erstin-
stanzliche Urteil des Landgerichts Duisburg rechts-
kräftig, mit welchem Herr Neuhaus und Herr Wagner 
als Gesamtschuldner zur Zahlung von Schadenser-
satz in Höhe von EUR 1.022.676,03 nebst Zinsen sowie 
der Beklagte Herr Neuhaus darüber hinaus zu Scha-
densersatzzahlungen in Höhe von weiteren insgesamt  
EUR 414.452,05 nebst Zinsen verurteilt wurden.

Die Schadenersatzansprüche aus dem Themenkom-
plex sind nun weitgehend abgearbeitet und die EASY 
SOFTWARE hat am 2. Dezember 2020 1,3 Millionen 
Euro der eingeklagten 1,5 Millionen Euro final erhalten. 
Weitere Ansprüche gegen den ehemaligen Vorstands-
vorsitzenden Neuhaus wurden zwar verfolgt, sind aber 
zweifelhaft, weil dieser am 20. Mai 2021 vor dem Amts-
gericht Essen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über sein Vermögen beantragt hat.

EASY SOFTWARE AG ./. Wagner (LG Duisburg 25 O 
41/12; OLG Düsseldorf I-17 U 29/16; BGH II ZR 152/17) 
- „ScanOptic“ u.a.

In dem langjährigen Verfahren gegen den ehema-
ligen Aufsichtsratsvorsitzenden und Hauptaktionär 
der EASY SOFTWARE geht es im Wesentlichen um 
Ansprüche der Gesellschaft wegen nicht zulässiger 
Auszahlung des Kaufpreises aus dem Verkauf einer 
Firmenbeteiligung an Herrn Manfred A. Wagner. 

Nachdem das Verfahren von EASY SOFTWARE bereits 
am 13. Januar 2016 gewonnen wurde, legte der 
Beklagte Berufung ein. Das OLG Düsseldorf hatte 
zunächst der Berufung stattgegeben. Gegen diese 
Entscheidung legte EASY SOFTWARE Nichtzulas-
sungsbeschwerde ein. In der Folge hob der BGH die 
Entscheidung des OLG Düsseldorf auf und verwies die 
Sache zurück an das Oberlandesgericht.

Nach erneuter Verhandlung wurde am 13. November 
2020 EASY SOFTWARE ein Schadenersatz in Höhe von 

1,5 Millionen Euro zuzüglich 1,4 Millionen Euro Zinsen 
zugesprochen. 

Dagegen legte der Beklagte fristgerecht Nichtzu-
lassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof ein. 
Somit ist das Urteil vom 13. November 2020 noch 
nicht rechtskräftig. Nach mehrfacher Verlängerung 
der Begründungsfrist wurde die Beschwerde Mitte 
Mai 2021 begründet. Der zuständige Senat des BGH 
hat daraufhin um Stellungnahme gebeten und ohne 
Terminbestimmung mitgeteilt, dass er nach konkreter 
Geschäftslage über die Angelegenheit beraten wird. 
Eine Stellungnahme zu der Begründung der Nichtzu-
lassungsbeschwerde war zum Stichtag 30. Juni 2021 in 
Arbeit. Die Schadenersatzzahlung an EASY SOFTWARE 
steht demnach noch aus. Aufgrund des Prozess- und 
Bonitätsrisiko für einen möglicherweise weiterhin län-
geren Rechtsstreit hat EASY die Forderung von insge-
samt 3 Millionen Euro um 50% wertberichtigt.

BEURTEILUNG DER GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Die Umsatzentwicklung im Konzern war im ersten 
Halbjahr 2021 trotz anhaltender pandemiebedingter 
Einschränkungen sehr robust. Besonders hervorzu-
heben ist das hohe Wachstum bei den Umsätzen mit 
Subskriptionen (oder „SaaS“)/Cloud, rund EUR 1,5 
Mio. bzw. +162% über dem Vorjahrvergleichszeitraum. 
Demgegenüber stehen geringere Umsatzerlöse im 
Lizenzbereich. Das gestiegene Cloud-Geschäft konnte 
diese nicht vollständig kompensieren, so dass die 
Umsatzerlöse zum Vorjahr insgesamt um 0,8% san-
ken. Rund die Hälfte des Rückgangs ist auf die Ände-
rung des Konsolidierungskreises zurückzuführen. Der 
Anteil der Umsätze für Softwarepflege ist unverändert 
hoch und gewährleistet eine gute Liquiditätslage der 
Gruppe im Berichtszeitraum. Dienstleistungsumsätze 
liegen nur leicht unter Vorjahr aber im Plan.

ERTRAGSLAGE 
UMSATZENTWICKLUNG
Der Konzernumsatz der EASY Gruppe belief sich im 
ersten Halbjahr 2021 auf EUR 24,1 Mio. (H1 2020: EUR 
24,3 Mio.). Das entspricht einem Rückgang um 0,8%. 
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Wachstumstreiber war das Geschäft mit Subscription/
Cloud, das sich zum Vorjahr mehr als verdoppelte.

Die Lizenzumsätze waren in Summe um rund 19% 
rückläufig, dies ist im Wesentlichen auf die Substitu-
tion durch SaaS-Lösungen und auf geringere Umsätze 
im Bereich von Lizenz-Nachvermessungen (LSC) 
zurückzuführen. 

Das klassische Consultinggeschäft verzeichnete einen 
Rückgang von 6% zum Vorjahreshalbjahr. Obwohl sich 
der Auftragsbestand für Dienstleistungen auf einem 
weiterhin hohen Niveau bewegt, konnten, auch bedingt 
durch die anhaltenden Auswirkungen der Corona 
Krise, die Vorjahresumsätze nicht erreicht werden.

Regional entwickelten sich der deutsche und der 
österreichische Markt positiv. Durch die Entkon-
solidierung der türkischen Landesgesellschaft 
und einem schwächeren Geschäft in den USA 
waren die Umsätze bei den übrigen internationa-
len Gesellschaften um rund TEUR 260 rückläufig. 

Zuzüglich aktivierter Eigenleistungen in Höhe von EUR 
0,5 Mio. (H1 2020: EUR 0,8 Mio.) und sonstiger betrieb-
licher Erträge in Höhe von EUR 0,4 Mio. (H1 2020: 
EUR 1,8 Mio.; inklusive Einmaleffekt von EUR 1,6 Mio. 
aus der geringeren Kaufpreiszahlung der Apinauten 
GmbH) ergab sich eine Gesamtleistung in Höhe von 
EUR 25,0 Mio. (H1 2020: EUR 26,9 Mio. Euro).

ERGEBNISENTWICKLUNG
Obwohl sich die Umsatzerlöse annähernd auf dem 
Niveau des Vorjahres befanden, stieg der Materialauf-
wand von EUR 4,2 Mio. auf EUR 4,8 Mio. Im Beson-
deren fiel der Zukauf an Fremddienstleistungen für 
Kundenprojekte höher aus als im Vorjahr. 

Der Personalaufwand als größter Kostenblock nahm 
von EUR 13,8 Mio. auf EUR 14,9 Mio. zu. Ursächlich 
waren Gehaltssteigerungen und höhere Rückstel-
lungen für Boni und Urlaub sowie die Einstellung 
von Fachpersonal einschließlich Kosten des zweiten 
Vorstandsmitglieds.

Im Verhältnis zum Umsatz stieg die Materialaufwands-
quote von 17,4% auf 20,0%, und die Personalaufwands-
quote stieg von 56,6% auf 61,8%.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verrin-
gerten sich im ersten Halbjahr 2021 auf EUR 4,5 Mio.  
(H1 2020: EUR 6,1 Mio.). Ausschlaggebend dafür waren 
im Wesentlichen eine ausgeprägte Kostendisziplin, 
Einsparmaßnahmen und geringere Rechts- und Bera-
tungskosten sowie weiter rückläufige Reisekosten.  

Vor diesem Hintergrund belief sich das Ergebnis vor 
Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im  
ersten Halbjahr 2021 auf EUR 0,8 Mio. (H1 2020: EUR 
2,9 Mio.). 

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 
und Sachanlagen sanken im Berichtszeitraum auf EUR 
2,7 Mio. (H1 2020: EUR 3,0 Mio.). Dies führt zu einem 
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 
EUR -1,9 Mio. (H1 2020: EUR -0,1 Mio.).

Das Finanzergebnis belief sich durch Kosten der vor-
zeitigen Tilgung von Bankdarlehen auf TEUR -239 (H1 
2020: TEUR -135). 

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) betrug EUR 
-2,1 Mio. (H1 2020: EUR -0,3 Mio.). Unter Berücksichti-
gung eines Steuerertrags in Höhe von EUR 0,2 Mio. (H1 
2020: EUR 0,2 Mio.) ergab sich somit ein Konzernhalb-
jahresfehlbetrag (Konzernergebnis) in Höhe von EUR 
-1,9 Mio. (H1 2020: EUR -0,1 Mio.).

Dies entspricht einem Ergebnis pro Aktie in Höhe von 
EUR -0,29 (H1 2020: EUR -0,01).

VERMÖGENSLAGE
KAPITALSTRUKTUR
Im Vergleich zum 31. Dezember 2020 hat sich die 
Bilanzsumme im Berichtszeitraum von EUR 45,9 Mio. 
auf EUR 48,3 Mio. erhöht.
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Die Zunahme auf der Aktivseite hat mehrere Gründe. 
Die langfristigen Vermögenswerte veränderten sich 
durch planmäßige Abschreibungen auf sonstige 
immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen. 
Außerdem wurden Ausleihungen im Umfang von rund 
EUR 1,6 Mio. an verbundene Unternehmen gewährt. 
Die kurzfristigen Vermögenswerte stiegen halbjah-
resbedingt durch höhere sonstige Forderungen und 
Vermögenswerte. 

Auf der Passivseite nahmen die sonstigen Schulden, 
wie zum Halbjahr üblich, zu. Dies ist im Wesentlichen 
durch Rechnungsabgrenzungsposten von zum Halb-
jahr EUR 14,3 Mio. (H1 2020: EUR 13,2 Mio.; 31.12.2020: 
EUR 1,1 Mio.) hinsichtlich der Softwarepflegeumsätze 
begründet, welche periodengerecht den Umsatzerlö-
sen zugeordnet werden.

Die finanziellen Verbindlichkeiten sanken durch die 
vollständige Rückführung von EUR 5,4 Mio. Bankdar-
lehen sowie durch geringere Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen.

Das Eigenkapital der EASY Gruppe veränderte sich 
ausschließlich durch das Ergebnis des Halbjahres 
2021. Die Eigenkapitalquote sank vor diesem Hinter-
grund von 56% zum 31. Dezember 2020 auf 50% zum 
30. Juni 2021.

LANGFRISTIGES VERMÖGEN
Die Softwareentwicklungskosten sanken um planmä-
ßige Abschreibung, der Geschäfts- und Firmenwert 
blieb gegenüber Ende 2020 mit einer Summe von EUR 
11,5 Mio. konstant.

Die Sachanlagen enthalten unter anderem Miet- und 
Leasingverhältnisse gemäß IFRS16 und verringerten 
sich durch planmäßige Abschreibungen. 

Die Sonstigen Forderungen des Anlagevermögens 
enthalten Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

Die langfristigen Vermögenswerte beliefen sich in 
Summe auf EUR 27,6 Mio. (31.12.2020: EUR 27,9 Mio.). 

Das entspricht einem Anteil an der Bilanzsumme in 
Höhe von 57% (31.12.2020: 61%).

KURZFRISTIGES VERMÖGEN
Die größte Bewegung innerhalb des kurzfristigen 
Vermögens verzeichneten die sonstigen Forderun-
gen und Vermögenswerte, die von EUR 3,2 Mio. zum   
31. Dezember 2020 auf EUR 7,2 Mio. stiegen. Diese 
erhöhten sich halbjahresbedingt im Wesentlichen 
durch Rechnungsabgrenzungsposten.

Nachdem die Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen Ende 2020 stichtagsbedingt auf EUR 5,4 Mio. 
angewachsen waren, reduzierten sie sich zum Ende 
des Berichtszeitraums auf EUR 4,8 Mio.

Die Bankguthaben betrugen EUR 8,4 Mio. (H1 2020: 
EUR 13,7 Mio.; 31.12.2020: EUR 9,0 Mio.) und waren 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im Wesentlichen 
durch Tilgung von Bankdarlehen rückläufig.

Die Forderungen auf Ertragsteuern betrugen EUR 0,2 
Mio. (31.12.2020: 0,4 Mio.).

Insgesamt erhöhten sich die kurzfristigen Vermögens-
werte zum Ende der Berichtsperiode auf EUR 20,7 
Mio. (31.12.2020: EUR 18,1 Mio.), einhergehend mit 
einem Anteil an der Bilanzsumme in Höhe von 43% 
(31.12.2020: 39%).

LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL
Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten reduzierten 
sich im Berichtszeitraum auf EUR 3,5 Mio. (31.12.2020: 
EUR 4,2 Mio.). Die Personalrückstellungen blieben mit 
rund EUR 0,5 Mio. konstant. Der Anteil des langfris-
tigen Fremdkapitals an der Bilanzsumme belief sich 
zum 30. Juni 2021 auf 7,2% (31.12.2020: 9,2%).

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL
Das kurzfristige Fremdkapital erhöhte sich im Berichts-
zeitraum von EUR 16,1 Mio. zum 31. Dezember 2020 
auf EUR 20,8 Mio. zum 30. Juni 2021, einhergehend mit 
einem Anteil an der Bilanzsumme in Höhe von 43,2% 
(31.12.2020: 35,1%).
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Die sonstigen Schulden erhöhten sich halbjahres-
bedingt durch Rechnungsabgrenzungsposten auf  
EUR 18,0 Mio. (31.12.2020: EUR 6,8 Mio.). Die Finanzi-
ellen Verbindlichkeiten sanken durch Rückzahlungen 
von Bankdarlehen. 

EIGENKAPITAL
Zum 30. Juni 2021 verringerte sich das Eigenkapital 
leicht auf EUR 24,0 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 25,6 
Mio.).

Die Reduzierung resultiert aus dem Konzernhalbjah-
resergebnis. Das Gesamtergebnis im Eigenkapital 
betrug EUR 1,0 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 2,6 Mio.).

Die Kapital- und Gewinnrücklage blieben unver-
ändert. Die Eigenkapitalquote verringerte sich von 
56% zum 31. Dezember 2020 auf 50% zum Ende des 
Berichtszeitraums.

FINANZLAGE
Der Nettozahlungsmittelfluss aus betrieblicher Tätig-
keit belief sich im Berichtszeitraum auf EUR 8,2 Mio. 
(H1 2020: EUR 9,9 Mio.). Der Rückgang zum Vorjahr 
resultiert im Wesentlichen aus dem zum Vorjahr gerin-
geren Halbjahresergebnis. 

Der Nettozahlungsmittelabfluss aus Investitionstätig-
keit verminderte sich auf EUR 2,4 Mio. (H1 2020: EUR 
2,6 Mio.). Die Abnahme erklärt sich im Wesentlichen 
durch den Wegfall von Auszahlungen für Unterneh-
menserwerbe, abgehenden Zahlungsmitteln aus der 
Entkonsolidierung von ausländischen Geschäftsberei-
chen, sowie Auszahlungen von Darlehen an naheste-
hende Unternehmen. 

Der Nettozahlungsmittelabfluss aus Finanzierungs- 
tätigkeit summierte sich im 1. Halbjahr 2021 auf  
EUR 6,5 Mio. (H1 2020: EUR 2,4 Mio.) und ist durch die 
vollständige Tilgung von Bankdarlehen in Höhe von 
EUR 5,4 Mio. (H1 2020: EUR 1,4 Mio.) begründet. Der 
Ausweis des Tilgungsanteils von Leasingzahlungen 
entsteht durch Anwendung des IFRS16.

Somit ergab sich für das erste Halbjahr 2021 ein 
Gesamt-Cashflow in Höhe von EUR -0,7 Mio. (H1 2020: 
EUR 4,9 Mio.). Die Zahlungsmittel und Zahlungs-
mitteläquivalente beliefen sich am 30. Juni 2021 auf  
EUR 8,4 Mio. (H1 2020: EUR 13,7 Mio., 31. Dezember 
2020: EUR 9,0 Mio.).

MITARBEITENDE 
Für EASY sind qualifizierte und motivierte Mitarbei-
tende ein wesentliches Asset. Im Berichtszeitraum 
sank die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeitenden 
im Konzern von 369 auf 357. In diesen Zahlen nicht ent-
halten sind 28 Auszubildende sowie Geschäftsführer 
und Vorstände.

Die EASY SOFTWARE AG beschäftigte im ersten Halb-
jahr 2021 durchschnittlich 187 Mitarbeitende (Durch-
schnitt Geschäftsjahr 2020: 177). Zum Ende des Halb-
jahres lag die Mitarbeitendezahl der EASY SOFTWARE 
AG bei 186 (Ende Geschäftsjahr 2020: 184).

RISIKO- UND CHANCENBERICHT
Im Geschäftsbericht 2020 wird innerhalb des zusam-
mengefassten Konzernlageberichts unter der Ziffer 3 
„Risiko- und Chancenbericht“ ausführlich auf Risiken 
und Chancen hingewiesen, die den Geschäftserfolg der 
EASY Gruppe beeinflussen könnten. Im Berichtszeit-
raum gab es keine wesentlichen Veränderungen im 
Risiko- und Chancenprofil der EASY Gruppe. 

Hinsichtlich der wesentlichen Chancen und Risiken 
– insbesondere bezugnehmend auf die Auswirkun-
gen der Covid-19-Pandemie – zur voraussichtlichen 
Entwicklung der EASY Gruppe verweisen wir auf die 
Ausführungen im Konzernlagebericht 2020. In der 
Zwischenzeit haben sich hierzu keine wesentlichen 
Änderungen ergeben. 

PROGNOSEBERICHT
Die Geschäftstätigkeit unterliegt im Jahresverlauf dem 
Einfluss saisonaler Schwankungen. In der Vergangen-
heit waren die Umsatz- und Ergebnisbeiträge im ers-
ten Quartal tendenziell am niedrigsten und im vierten 
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Quartal tendenziell am höchsten, geprägt durch ein tra-
ditionell besonders starkes Jahresendgeschäft. Daher 
können die Zwischenergebnisse nur eingeschränkt als 
Indikator für die Ergebnisse des gesamten Geschäfts-
jahres herangezogen werden.  

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse des ersten 
Halbjahres 2021 sowie unter Berücksichtigung der 
aktuellen Einschätzungen zur erwarteten Nachfra-
geentwicklung relevanter Märkte, bestätigen wir die 
Umsatzprognose von EUR 46 Mio. bis EUR 52 Mio. und 
erwarten, dass sich diese Kennzahl für 2021 eher am 
oberen Ende bewegt. Voraussetzung dafür ist, dass sich 
die Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie 
nicht signifikant verschlechtern. 

SONSTIGE ANGABEN
ZUSAMMENSETZUNG DES GEZEICHNETEN 
KAPITALS
Am 30. Juni 2021 betrug und gegenwärtig beträgt 
das Grundkapital der EASY SOFTWARE AG EUR 
6.442.039,00. Es ist eingeteilt in 6.442.039 auf den Inha-
ber lautende Namensaktien (Stückaktien) mit einem 
anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je 
Aktie. Zum 30. Juni 2021 befanden sich keine Aktien im 
eigenen Bestand. Das Grundkapital und seine Zusam-
mensetzung sind bis zum Datum der Erstellung des 
Konzernzwischenabschlusses unverändert geblieben.

BESCHRÄNKUNGEN, DIE STIMMRECHTE ODER DIE 
ÜBERTRAGUNG VON AKTIEN BETREFFEN
Die Aktionär*innen der EASY SOFTWARE AG sind in 
ihrer Entscheidung, Aktien zu erwerben oder zu ver-
äußern, weder durch deutsche Gesetze noch durch die 
Satzung der Gesellschaft beschränkt.

Der Erwerb und die Veräußerung von Aktien bedür-
fen zu ihrer Wirksamkeit nicht der Zustimmung der 
Organe der Gesellschaft. Beschränkungen, die die 
Übertragbarkeit von Aktien betreffen, sind der Gesell-
schaft nicht bekannt.

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine 
Stimme. Das Stimmrecht der Aktionär*innen unterliegt 
weder nach Gesetz noch nach der Satzung der Gesell-
schaft Beschränkungen. Die Stimmrechte sind nicht auf 
eine bestimmte Anzahl von Aktien oder eine bestimmte 
Stimmenzahl begrenzt. Sämtliche Aktionär*innen, die 
sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet 
und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach-
gewiesen haben, sind zur Abgabe des Stimmrechts aus 
allen von ihnen gehaltenen und angemeldeten Aktien 
berechtigt. Es gelten ausschließlich die gesetzlichen 
Stimmrechtsverbote (z.B. § 136 AktG).

AKTIEN MIT SONDERRECHTEN, DIE KONTROLLBE-
FUGNISSE VERLEIHEN
Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse ver-
leihen, hat die Gesellschaft nicht ausgegeben.

ART DER STIMMRECHTSKONTROLLE, WENN 
ARBEITNEHMER AM KAPITAL BETEILIGT SIND UND 
IHRE KONTROLLE NICHT UNMITTELBAR AUSÜBEN
Es besteht keine Beteiligung von Arbeitnehmern am 
Kapital, aus der die Arbeitnehmer ihre Kontrollrechte 
nicht unmittelbar ausüben könnten.

GESETZLICHE VORSCHRIFTEN UND BESTIMMUN-
GEN DER SATZUNG ÜBER DIE ERNENNUNG UND 
ABBERUFUNG VON VORSTANDSMITGLIEDERN UND 
DIE ÄNDERUNG DER SATZUNG
Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vor-
stands sind in den §§ 84, 85 AktG sowie in § 23 der 
Satzung der EASY SOFTWARE AG geregelt. Danach 
bestellt der Aufsichtsrat die Mitglieder des Vorstands. 
Gemäß § 23 der Satzung besteht der Vorstand aus 
mindestens einer Person. Im Übrigen bestimmt der 
Aufsichtsrat die Anzahl der Mitglieder des Vorstands. 
Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder auf höchstens 
fünf Jahre. Eine wiederholte Bestellung für höchstens 
fünf Jahre oder ein vorzeitiger Widerruf der Bestellung 
sind zulässig. Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied des 
Vorstands zum Vorsitzenden ernennen. Herr Andreas  
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Zipser wurde nach Eintritt im März 2021 vom Auf-
sichtsrat zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Es 
können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt 
werden.

Die Änderung der Satzung erfolgt nach den §§ 179, 133 
AktG sowie § 13 Absatz 4 der Satzung und erfordert 
einen Hauptversammlungsbeschluss, der mit einer 
Dreiviertelmehrheit des bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grundkapitals gefasst werden muss. Die 
Änderung der Satzung wird gemäß § 181 Abs. 3 AktG 
mit der Eintragung im Handelsregister wirksam.

Nach § 19 der Satzung ist der Aufsichtsrat ermächtigt, 
Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betref-
fen, vorzunehmen.

AUSGABE VON WANDELSCHULD- 
VERSCHREIBUNGEN
Der Vorstand wurde auf der Hauptversammlung am  
 
20. August 2020 ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum 19. August 2025 einmalig oder 
mehrfach Wandelschuldverschreibungen mit oder ohne 
Wandlungs- oder Bezugsrechten (nachfolgend auch 
„Schuldverschreibungen“ genannt) im Gesamtnenn-
betrag von bis zu EUR 13.000.000,00, einer Laufzeit von 
fünf Jahren bei einer Wandlungspflicht am Ende der 
Laufzeit zu begeben. Den Inhabern der im vorherge-
henden Satz genannten Schuldverschreibungen steht 
darüber hinaus ein jederzeitiges Wandlungsrecht in 
Aktien der Gesellschaft zu. Das bedeutet, den Inha-
bern der genannten Schuldverschreibungen können 
Wandlungs- oder Bezugsrechte auf bis zu 1.300.000 
auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft 
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe 
von insgesamt bis zu EUR 1.300.000,00 gewährt wer-
den. Die Wandlungsgrundbezugsrechte können aus 
einem in dieser oder künftigen Hauptversammlungen 
zu beschließenden bedingten Kapital bedient werden.

Eine Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 
wurde bisher nicht durchgeführt.

WESENTLICHE VEREINBARUNGEN DER GESELL-
SCHAFT, DIE UNTER DER BEDINGUNG EINES 
KONTROLLWECHSELS INFOLGE EINES ÜBERNAH-
MEANGEBOTS STEHEN
Es bestehen keine Vereinbarungen der Gesellschaft, 
die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels in 
Folge eines Übernahmeangebotes stehen.

ENTSCHÄDIGUNGSVEREINBARUNGEN DER 
GESELLSCHAFT, DIE FÜR DEN FALL EINES ÜBER-
NAHMEANGEBOTS MIT VORSTANDSMITGLIEDERN 
ODER ARBEITNEHMERN GETROFFEN SIND
Es gibt keine Entschädigungsvereinbarungen der 
Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahmean-
gebots mit den Mitgliedern des Vorstands oder den 
Arbeitnehmern getroffen wurden.

KONZERNZWISCHENABSCHLUSS NACH IFRS
Der Konzernzwischenabschluss der EASY SOFT-
WARE AG und ihrer Tochterunternehmen zum 30. 
Juni 2021 wurde in Übereinstimmung mit den Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie 
in der Europäischen Union anzuwenden sind und den 
ergänzenden nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden 
handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Der Kon-
zernzwischenabschluss wurde keiner prüferischen 
Durchsicht unterzogen.
































